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Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Geschäftsordnung des Präsidiums 
der Hochschule für Musik FFrraannzz LLiisszztt Weimar

Gemäß § 8 Abs. 3 Satz 4 der Grundordnung der Hochschule für
Musik Franz Liszt Weimar gibt sich das Präsidium der Hochschule
für Musik Franz Liszt Weimar mit Beschluss vom 16. Juli 2008
folgende Geschäftsordnung. 

§ 1
Aufgaben des Präsidiums

(1) Das Präsidium leitet die Hochschule und nimmt die in § 27
Abs. 3 und 4 des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) nieder-
gelegten Aufgaben wahr. 

(2) 1Die Aufgaben des Präsidiums sind in Ressorts gegliedert.
2Die Ressortverantwortlichen haben für die ihnen zugewiesenen
Aufgaben die Entscheidungs- und Vertretungsbefugnis. 3Ressort-
übergreifende Entscheidungen trifft das Präsidium mit Beschlüssen.

§ 2 
Mitglieder

1Dem Präsidium gehören der Präsident als Vorsitzender, die
Vizepräsidenten und der Kanzler stimmberechtigt an. 2Der Kanzler
kann sich durch einen von ihm benannten Stellvertreter vertreten
lassen.

§ 3 
Sitzungen, Tagesordnung

(1) Die Sitzungen des Präsidiums finden grundsätzlich wöchent-
lich statt. 

(2) Die Sitzungen werden mit einer Tagesordnung vorbereitet,
die den Mitgliedern des Präsidiums spätestens einen Tag vor der
Sitzung bekannt zu geben ist. 

(3) In dringenden Fällen kann eine Sitzung auch ohne Tages-
ordnung einberufen werden.
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§ 4 
Protokoll

(1) 1Bei den Sitzungen des Präsidiums führt der Kanzler das Pro-
tokoll. 2Das Protokoll enthält mindestens Tag, Zeitpunkt des
Beginns und des Endes der Sitzung, die Namen der Teilnehmer,
die Beratungsergebnisse, die Beschlussempfehlungen im Wortlaut,
die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Beschlüsse und die
Unterschrift des Protokollführers. 

(2) 1Die Protokolle werden den Mitgliedern des Präsidiums mit
dem Vermerk „vertraulich“ zugestellt. 2Eine Vervielfältigung des
Protokolls bzw. von Auszügen zur Umsetzung der gefassten
Beschlüsse bzw. zur Information Dritter ist möglich. 3Die Entschei-
dung hierüber treffen die Mitglieder des Präsidiums.

§ 5 
Sitzungsverlauf

1Der Präsident eröffnet die Sitzung mit der Kontrolle und Geneh-
migung des Protokolls der letzten Sitzung. 2Im Anschluss daran
werden die zur Tagesordnung angemeldeten Sitzungspunkte
beraten. 

§ 6 
Beschlüsse

(1) 1Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn bei der Beschluss-
fassung mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder
anwesend ist. 2Beschlüsse werden mit den Stimmen der Mehrheit
der anwesenden Mitglieder gefasst. 3Die einfache Mehrheit ist
erreicht, wenn die Stimmen für einen Antrag die Gegenstimmen
überwiegen. 4Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident.
5Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt. 

(2) Beschlüsse können auch im Umlaufverfahren erfolgen. 

§ 7 
Nichtöffentlichkeit der Sitzungen

1Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 2Der Präsident kann Perso-
nen als Gäste oder Sachverständige einladen, wenn Interesse an
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deren Anwesenheit besteht. 3Personen, die zu den Sitzungen
herangezogen worden sind, haben Rederecht.

§ 8 
Verschwiegenheitspflicht

Die Mitglieder des Präsidiums und die Teilnehmer an den Sit-
zungen des Präsidiums sind verpflichtet, über vertrauliche Tatsa-
chen, die ihnen in der Beratung bekannt geworden sind, Still-
schweigen zu bewahren. 

§ 9 
Informationspflicht des Präsidiums

(1) Das Präsidium informiert den Senat in den Sitzungen des
Senats über Angelegenheiten des Präsidiums, soweit sie für den
Senat von Bedeutung sind.

(2) Das Präsidium informiert die Fakultätsleitungen in regelmä-
ßigen Dienstbesprechungen über die Angelegenheiten des Präsi-
diums.

(3) Der Kanzler informiert die Leiter der Verwaltungsabteilun-
gen und Zentralen Einrichtungen in regelmäßigen Dienstbespre-
chungen über die Angelegenheiten des Präsidiums.

§ 10 
Änderungen, In-Kraft-Treten

(1) Die Geschäftsordnung des Präsidiums und ihre Änderungen
werden von dem Präsidium mit der Mehrheit von drei Vierteln sei-
ner Mitglieder beschlossen. 

(2) Die Geschäftsordnung des Präsidiums tritt am Tag nach der
Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Hochschule für Musik
Franz Liszt Weimar in Kraft. 

Weimar, 16. Juli 2008

Prof. Rolf-Dieter Arens
Rektor
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Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Geschäftsordnung für die Gremien 
der Hochschule für Musik FFrraannzz LLiisszztt Weimar

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 1 des
Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) vom 21. Dezember 2006
(GVBI. S. 601) erlässt die Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar folgende Geschäftsordnung. Der Senat der Hochschule
für Musik Franz Liszt Weimar hat die Geschäftsordnung am
26. Januar 2009 beschlossen.

§ 1
Geltungsbereich

Die Geschäftsordnung gilt für den Senat und für die Gremien
unterhalb der zentralen Ebene.

§ 2
Rechte und Pflichten

(1) 1Die Mitglieder der Hochschule haben das Recht, die
Belange der Hochschule im Rahmen des Thüringer Hochschulge-
setztes und der Satzungen der Hochschule mit zu entscheiden.
2Die Mitglieder der Hochschule haben die Pflicht, die ihnen von
den Gremien übertragenen Aufgaben zu erfüllen.

(2) 1Die Mitglieder der Hochschule haben das Recht und die
Pflicht, an der Selbstverwaltung der Hochschule mitzuwirken. 2Sie
sind verpflichtet, dazu beizutragen, dass die Hochschule ihre Auf-
gaben erfüllen kann und niemand daran gehindert wird, seine
Rechte und Pflichten an der Hochschule wahrzunehmen.

(3) 1Die Mitglieder eines Gremiums sind, soweit sie dem Gre-
mium nicht kraft Amtes angehören, an Weisungen nicht gebunden.
2Sie haben durch ihre Mitwirkung dazu beizutragen, dass das
Gremium seine Aufgaben wirksam erfüllen kann.

(4) Die Übernahme einer Funktion in der Selbstverwaltung kann
nur abgelehnt werden, wenn nach Entscheidung des Präsidenten
ein wichtiger Grund dafür vorliegt. 
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§ 3
Leitung der Sitzungen

1Mit Ausnahme des Senats wählen Gremien ihre Vorsitzenden in
der ersten Sitzung, die von dem jeweils dienstältesten Professor
einberufen und geleitet wird. 2Gewählt ist, wer die Stimmen der
Mehrheit der Mitglieder des Gremiums erhält. 3Bei Stimmengleich-
heit ist für den Fall, dass Frauen in dem Gremien unterrepräsentiert
sind, die Kandidatin gewählt, andernfalls entscheidet das Los
durch die Hand des dienstältesten Professors. 

§ 4
Einberufung der Sitzungen

(1) Gremien legen die Terminpläne ihrer ordentlichen Sitzungen
zwei Wochen vor Beginn eines jeden Semesters ihren Mitgliedern
und Angehörigen vor. 

(2) Die Mitglieder und Angehörigen der Gremien werden von
dem Vorsitzenden schriftlich unter Angabe von Zeit und Ort der
Sitzung sowie der Tagesordnung eingeladen. 

(3) 1Der Präsident ist von den Sitzungsterminen und der jeweili-
gen Tagesordnung der Gremien zu unterrichten. 2Er hat das Recht,
an jeder Sitzung teilzunehmen und sich über die Arbeit der Gre-
mien zu unterrichten.

(4) 1Die Einladungsfrist beträgt eine Woche. 2In Eilfällen kann
der Vorsitzende mit einer auf zwei Arbeitstage verkürzten Frist eine
außerordentliche Sitzung einberufen; die Eilbedürftigkeit ist zu
begründen und zu bestätigen. 3Wird die Eilbedürftigkeit durch die
Mehrheit der anwesenden Mitglieder nicht bestätigt, können
Beschlüsse nicht gefasst werden. 

(5) 1Auf Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder des
Gremiums muss der Vorsitzende zu einer außerordentlichen
Sitzung einladen. 2§ 4 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(6) 1Mitglieder, die nicht oder nicht rechtzeitig zu einer Sitzung
erscheinen können, haben dies dem Vorsitzenden vor der Sitzung
unter Angabe von Gründen anzuzeigen. 2Das gilt auch für das
vorzeitige Verlassen einer Sitzung. 
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§ 5
Tagesordnung

(1) Die Tagesordnung wird von dem Vorsitzenden aufgestellt. 

(2) 1Die Tagesordnung gliedert sich in:

a) Genehmigung der Tagesordnung,

b) Bestätigung des Protokolls,

c) Anträge,

d) Anfragen und Informationen,

e) Verschiedenes.
2Beschlüsse werden nur zu den Tagesordnungspunkten lit. a) bis c)
gefasst. 

(3) 1Anträge sind dem Vorsitzenden spätestens sieben Arbeits-
tage vor dem festgelegten Sitzungstermin in schriftlicher Form
vorzulegen. 2Für Eilanträge verkürzt sich die Frist auf zwei Arbeits-
tage. 

(4) 1Die Tagesordnung ist mit der Mehrheit der anwesenden
Mitglieder zu beschließen. 2Die Behandlungsreihenfolge der
Tagesordnungspunkte kann im Verlauf der Sitzung auf Vorschlag
des Vorsitzenden mit derselben Mehrheit verändert werden. 

§ 6 
Öffentlichkeit

(1) 1Die Sitzungen des Senats sind hochschul-, die der Fakultäts-
und Institutsräte fakultätsöffentlich. 2Die Öffentlichkeit kann mit der
Mehrheit der Mitglieder ausgeschlossen werden; über den Aus-
schluss der Öffentlichkeit wird in nicht öffentlicher Sitzung beraten
und beschlossen. 

(2) Personalangelegenheiten und Entscheidungen in Prüfungs-
sachen werden in nicht öffentlicher Sitzung behandelt. 

§ 7 
Verschwiegenheit

(1) Die Mitglieder und Angehörigen der Gremien sind ver-
pflichtet, über Tatsachen Stillschweigen zu bewahren, die ihnen in
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nicht öffentlicher Sitzung bekannt geworden sind, es sei denn,
dass eine Tatsache bereits offenkundig ist oder ihrer Bedeutung
nach keiner Geheimhaltung bedarf.

(2) Verschwiegenheitspflichten aufgrund eines Dienst- oder
Arbeitsverhältnisses bleiben hiervon unberührt.

§ 8 
Sitzungsverlauf

(1) 1Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung. 2Er
stellt vor Eintritt in die Tagesordnung die Ordnungsmäßigkeit der
ergangenen Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. 

(2) Tagesordnungspunkte, die in vorherigen Sitzungen nicht
behandelt und auf Antrag vertagt wurden, sind nach der Bestäti-
gung des Protokolls zu behandeln. 

(3) 1Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der
Wortmeldungen. 2Antragstellern oder Berichterstattern ist zuerst
und auf Wunsch auch abschließend das Wort zu erteilen. 

(4) Zu einem Geschäftsordnungsantrag wird das Wort außer
der Reihe erteilt. 

§ 9
Anträge zur Geschäftsordnung

(1) Anträge zur Geschäftsordnung, die lediglich die Art und
Weise sowie das Verfahren der Sitzungen betreffen, werden
unverzüglich erörtert und beschlossen. 

(2) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere:

a) Anträge auf Überweisung eines Antrages an ein anderes Gre- 
mium,

b) Anträge auf Unterbrechung oder Abschluss der Sitzung,

c) Anträge auf Veränderung der Tagesordnung,

d) Anträge auf Vertagung,

e) Anträge auf namentliche oder geheime Abstimmung,

f) Anträge auf Redezeitbegrenzung oder Ausschluss der Öffent-
lichkeit,
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g) Anträge auf Abschluss der Aussprache oder Ende der Redner-
liste.

(3) Ein Antrag auf Abschluss der Aussprache oder Ende der
Rednerliste kann nicht von Mitgliedern oder Angehörigen gestellt
werden, die bereits zur Sache gesprochen haben. 

§ 10 
Beschlüsse

(1) 1Gremien sind beschlussfähig, wenn bei der Beschlussfas-
sung mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send sind und die Sitzung ordnungsgemäß einberufen ist. 2Die
Zahl der anwesenden Mitglieder ist für die Beschlussfassung ohne
Bedeutung, wenn wegen Beschlussunfähigkeit zum zweiten Mal
zur Behandlung desselben Gegenstandes eingeladen und bei der
zweiten Einladung hierauf ausdrücklich hingewiesen worden ist.

(2) Beschlüsse werden mit den Stimmen der Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder gefasst, soweit das Thüringer Hochschulgesetz,
die Grundordnung oder andere Satzungen nichts anderes vor-
sehen. 

(3) 1Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 2Enthaltun-
gen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

(4) Bei der Bewertung von künstlerischen oder wissenschaftli-
chen Leistungen ist eine Stimmenthaltung unzulässig. 

(5) 1Entscheidungen, die die Lehre, die Forschung, künstlerische
Entwicklungsvorhaben und die Berufung von Hochschullehrern
unmittelbar berühren, bedürfen außer der Mehrheit des Gremiums
auch der Mehrheit der dem Gremium angehörenden Hochschul-
lehrer. 2Kommt danach ein Beschluss auch im zweiten Abstim-
mungsgang nicht zustande, genügt für die Entscheidung die Mehr-
heit der dem Gremium angehörenden Hochschullehrer.

(6) Auf Beschluss des Gremiums kann sowohl namentlich als
auch geheim abgestimmt werden. 

(7) 1Entscheidungen über Personalangelegenheiten und Beru-
fungsvorschläge ergehen in geheimer Abstimmung. 2Als Personal-
angelegenheiten sind insbesondere anzusehen:
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a) die Begründung oder Veränderung der persönlichen Rechts-
stellung als Beamter oder Beschäftigter im öffentlichen Dienst,

b) die Zuerkennung akademischer Grade und Qualifikationen,

c) akademische Ehrungen.

(8) 1Änderungsanträge zu Sachanträgen sind zuerst abzustim-
men. 2Bei mehreren Anträgen zu Sachanträgen ist zuerst der
umfassendste Antrag abzustimmen. 

(9) Vor der Abstimmung ist die endgültige Formulierung des
beabsichtigten Beschlusses zu verlesen, soweit sie sich nicht aus
der Vorlage ergibt. 

(10) Bei Besorgnis der Befangenheit sind Mitglieder von der
Beratung und Abstimmung auszuschließen (§ 24 Abs. 4 ThürHG);
sie verlassen rechtzeitig den Sitzungsraum. 

(11) 1Wird eine Mitgliedergruppe geschlossen überstimmt,
kann sie dem Beschluss ein Sondervotum beifügen, das Bestand-
teil der Entscheidung ist. 2Auf Antrag aller Vertreter einer Gruppe
wird der Vollzug eines Beschlusses einmalig bis zur erneuten Bera-
tung binnen drei Wochen ausgesetzt, es sei denn, dass das
Gremium den sofortigen Vollzug des Beschlusses mit der Mehrheit
seiner Mitglieder beschließt. 3Zwischenzeitlich wird ein gemeinsa-
mer Schlichtungsversuch durch je einen Vertreter der Mitglieder-
gruppen unternommen.

(12) In Eilfällen sind Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfah-
ren zulässig; § 4 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

§11 
Protokoll

(1) Von jeder Sitzung ist ein Protokoll zu erstellen und den Mit-
gliedern und Angehörigen spätestens zwei Wochen nach der
Sitzung zuzustellen. 

(2) 1Das Protokoll enthält Datum, Ort, Beginn und Ende der
Sitzung, den Namen des Vorsitzenden sowie die Anwesenheits-
liste. 2Das Protokoll gibt die Ergebnisse zu den einzelnen Tages-
ordnungspunkten wieder, insbesondere den Wortlaut von
Beschlüssen sowie deren Abstimmungsergebnisse, bei namentli-
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cher Abstimmung auch die Namen der Abstimmenden, Wahler-
gebnisse, Gegenstände von Anfragen und Berichten einschließlich
der Namen der Anfragenden oder Berichterstatter. 

(3) Mit Ausnahme der Protokolle von Berufungskommissions-
sitzungen sind Protokolle dem Präsidenten unverzüglich zur Kennt-
nis zu geben. 

§ 12 
Gleichstellung

Die in der Geschäftsordnung benutzten personenbezogenen
Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Männer in
der männlichen Sprachform. 

§ 13 
In-Kraft-Treten

Die Geschäftsordnung tritt nach Genehmigung durch den Leiter
der Hochschule am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkün-
dungsblatt der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar in Kraft. 

Weimar, 27. Januar 2009

Prof. Rolf-Dieter Arens
Rektor
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Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Erste Änderung der Wahlordnung 
der Hochschule für Musik FFrraannzz LLiisszztt Weimar

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 1 des
Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601) erlässt
die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar folgende Erste
Änderung der Wahlordnung vom 10. März 2008 (Verkündungs-
blatt der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar Nr. 2/2008,
S. 4 ). Der Senat der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar hat
die Erste Änderung der Wahlordnung am 26. Januar 2009
beschlossen. Der Rektor der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar hat die Erste Änderung der Wahlordnung mit Erlass vom
27. Januar 2009 genehmigt.

1. In § 16 wird Absatz 3 gestrichen.

2. Die Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Ver-
kündungsblatt der Hochschule in Kraft.

Weimar, 27. Januar 2009

Prof. Rolf-Dieter Arens
Rektor
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Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Erste Änderung der Studienordnung 
für das Künstlerische Aufbaustudium – Künstlerische

Fortbildung Opernstudio
an der Hochschule für Musik FFrraannzz LLiisszztt Weimar

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 1 des
Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601) erlässt
die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar auf der Grundlage
der vom Rektor der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar mit
Erlass vom 3. Januar 2007 genehmigten Prüfungsordnung zur
Regelung der Abschlüsse des Künstlerischen Aufbaustudiums –
Künstlerische Fortbildung und des Künstlerischen Aufbaustudiums –
Konzertexamen (POA) an der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar (Verkündungsblatt der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar Nr. 1/2007, S. 20), zuletzt geändert durch die Erste
Änderung der Prüfungsordnung zur Regelung der Abschlüsse des
Künstlerischen Aufbaustudiums – Künstlerische Fortbildung und
des Künstlerischen Aufbaustudiums – Konzertexamen (POA) an
der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar (Verkündungsblatt
der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar Nr. 3/2008, S. 9),
folgende Änderung der Studienordnung für den Studiengang
Künstlerisches Aufbaustudium – Künstlerische Fortbildung Opern-
studio (Verkündungsblatt der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar Nr. 1/2004, S. 17). Der Rat der Fakultät I hat am
28. Oktober 2008 der Änderung der Studienordnung zuge-
stimmt. Der Rektor der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
hat mit Erlass vom 16. Dezember 2008 die Änderung der
Studienordnung genehmigt.

1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) An der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar wird 
das Aufbaustudium Künstlerische Fortbildung Opernstudio für 
Absolventen der Fachrichtung Gesang/Musiktheater in Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen Nationaltheater Weimar, 
dem Theater Erfurt und dem Theater Nordhausen angeboten.“

Erste Änderung der Studienordnung | Künstlerisches Aufbau-
studium – Künstlerische Fortbildung Opernstudio
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2. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Die Regelstudienzeit beträgt 2 Semester. 2Eine Verlän-
gerung der Studienzeit über die Dauer der Regelstudienzeit 
hinaus um höchstens zwei Semester ist auf Antrag hin mög-
lich. 3Die Entscheidung darüber wird durch eine Kommission 
getroffen, bestehend aus mindestens 3 Fachvertretern der 
Hochschule, darunter dem Leiter der Opernschule als Vorsit-
zenden, und je einem Vertreter der kooperierenden Theater. 
4Weitere Mitglieder wie der Dekan der Fakultät oder ein Pro-
rektor sowie Mitglieder des jeweiligen Theaters können hin-
zugezogen werden.”

3. § 2 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) 1Das Aufbaustudium Künstlerische Fortbildung Opern-
studio beginnt in der Regel im Wintersemester. 2Das Winter-
semester beginnt am 1. September und endet am 28. Februar, 
das Sommersemester beginnt am 1. März und endet am  
31. August.”

4. § 3 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

Der Text in der Klammer „Gemeinsames Amtsblatt des Thürin-
ger Kultusministeriums und des Ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Nr. 1/2002, S. 26” wird ersetzt durch: 
„Verkündungsblatt der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar 1/2007, S. 4”.

5. § 5 erhält folgende Fassung:

„Studienschwerpunkte sind:

1. am jeweiligen kooperierenden Theater:

- Berufspraxis,

- Erfahrung mit unterschiedlichen Dirigenten und Regis-
seuren,

- Erfahrung im Zusammenspiel mit Sängern und Orches-
tern,

- Integration in den Berufsalltag und das soziale Gefüge 
eines Ensembles,
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2. an der Hochschule:

- Hauptfach Gesang,

- Szenischer Unterricht / Vorsingtraining,

- Lied- und Partienstudium,

- Bühnensprechen Deutsch,

- nach Möglichkeit Mitwirkung an Aufführungsprojekten 
der Hochschule.”

6. § 6 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Studieninhalte sind schwerpunktmäßig durch die 
musikalischen und szenischen Proben sowie die Aufführungen
des jeweiligen kooperierenden Theaters definiert.

(2) Die Studieninhalte verteilen sich wie folgt:

(3) Die Spielzeiten der kooperierenden Theater sind nicht 
identisch mit den Unterrichtssemestern. 

(4) Die unter Absatz 2 angeführten Studieninhalte gelten im 
Fall einer Verlängerung des Studiums auch für das zweite 
Studienjahr.”
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Legende: E = Einzelunterricht, E+x = erweiterter Einzelunterricht in Kleingruppen,
T = Testat, Ü = Übung

Semester und
Wochenstunden

Fachgebiet Art der Lehr-
veranstaltung

1 2

Summe
SWS

Art des
Abschlusses

Mitwirkung an Proben
und Aufführungen im je-
weiligen kooperierenden
Theater und/oder in
Hochschul-Projekten

Ü gemäß Proben-
und Spielplan
am Theater
und/oder an
der Hochschule

T

Szenischer Unterricht /
Vorsingtraining

E+x 0,75 0,75 1,50 T

Bühnensprechen E 0,75 0,75 1,50 T

Lied- und Partienstudium E 1,00 1,00 2,00 T

Hauptfach Gesang E 1,00 1,00 2,00 T



7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Es schließt eine schriftliche Beurteilung der im jeweiligen 
Theater erbrachten Leistungen ein, welche vom Leiter des 
Opernstudios mit den Vertretern des jeweiligen Theaters 
verfasst und abgestimmt wird.”

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Das Zertifikat trägt die Unterschrift des Rektors und 
des verantwortlichen Vertreters des jeweiligen kooperie-
renden Theaters.”

8. Der Anhang zur Studienordnung erhält folgende Fassung:

„Anhang

Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung und Vorauswahl

Ergänzend zu den in § 2 Abs. 2 Nr. 1 Immatrikulations-
ordnung der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
(Verkündungsblatt der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar Nr. 1/2008, S. 4) genannten dem Antrag auf Zulas-
sung zur Eignungsprüfung und Immatrikulation beizufügen-
den Unterlagen sind mit dem Antrag Zeugnisse der vorange-
gangenen Ausbildung sowie Arbeitsproben in Form von
Audio- oder Videoaufnahmen einzureichen. Die Eignungsprü-
fungskommission kann auf Basis des eingereichten Bewer-
bungsmaterials (Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitsproben
Audio/Video) eine Vorauswahl treffen, welche Bewerber zur
Eignungsprüfung zugelassen werden. Kriterien für diese Vor-
auswahl sind die Abschlussnote im Hauptfach im vorange-
gangenen Studium sowie der mit den Arbeitsproben nachge-
wiesene Stand der künstlerischen Entwicklung.

Eignungsprüfung

Die Eignungsprüfung hat hinsichtlich Form, Inhalt und Dauer
den Charakter eines Vorsingens an deutschen Theatern und
Bühnen bei der Bewerbung um eine Stelle. Die Prüfung
umfasst: 
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- den auswendigen Vortrag von bis zu vier Arien bzw. Szenen 
unterschiedlicher Stilepochen, in der jeweiligen Original-
sprache, mindestens eine davon in deutscher Originalspra-
che, ca. 20 Minuten,

- eine szenische Improvisation oder musikalisch-szenische 
Arbeitsprobe nach Vorgaben der Prüfungskommission, ca. 
10 Minuten.

Die Eignungsprüfungskommission wählt die vorzutragenden
Arien aus dem gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 Immatrikulations-
ordnung der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
(Verkündungsblatt der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar Nr. 1/2008, S. 4) einzureichenden Prüfungspro-
gramm aus, das vier vorbereitete Arien bzw. Szenen unter-
schiedlicher Stilepochen enthält. Sie kann das Vorsingen
unterbrechen oder verkürzen. 

Eignungsprüfungskommission

Die Eignungsprüfungskommission gemäß § 2 Abs. 2 Eig-
nungsprüfungsordnung der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar (Verkündungsblatt der Hochschule für Musik Franz
Liszt Weimar Nr. 1/2007, S. 4) besteht aus mindestens
3 Fachvertretern der Hochschule, darunter dem Leiter der
Opernschule als Vorsitzenden der Eignungsprüfungskommis-
sion, und wird durch je einen Vertreter der kooperierende
Theater ergänzt. Weitere Mitglieder wie der Dekan der Fakul-
tät oder ein Prorektor sowie Mitglieder des jeweiligen Thea-
ters können hinzugezogen werden.

Bewertung

Abweichend von § 10 Abs. 1 der Eignungsprüfungsordnung
der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar erfolgt die
Bewertung der Eignungsprüfung nicht mit Punkten, sondern
mit ,bestanden’ oder ,nicht bestanden’.

Die Eignungsprüfungskommission entscheidet auch über die
Besetzung in Fachpartien an den kooperierenden Theatern.”
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9. Die Erste Änderung der Studienordnung für das Künstlerische 
Aufbaustudium – Künstlerische Fortbildung Opernstudio an
der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar tritt am ersten
Tag des auf ihre Bekanntmachung im Verkündungsblatt der
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar folgenden Monats
in Kraft.

Weimar, 16. Dezember 2008

Prof. Rolf-Dieter Arens
Rektor
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Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Erste Änderung der Studienordnung 
für das Künstlerische Aufbaustudium – Künstlerische

Fortbildung Orchesterakademie
an der Hochschule für Musik FFrraannzz LLiisszztt Weimar

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 1 des
Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601) erlässt
die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar auf der Grundlage
der vom Rektor der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar mit
Erlass vom 3. Januar 2007 genehmigten Prüfungsordnung zur
Regelung der Abschlüsse des Künstlerischen Aufbaustudiums –
Künstlerische Fortbildung und des Künstlerischen Aufbaustudiums
– Konzertexamen (POA) an der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar (Verkündungsblatt der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar Nr. 1/2007, S. 20), zuletzt geändert durch die Erste
Änderung der Prüfungsordnung zur Regelung der Abschlüsse des
Künstlerischen Aufbaustudiums – Künstlerische Fortbildung und
des Künstlerischen Aufbaustudiums – Konzertexamen (POA) an
der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar (Verkündungsblatt
der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar Nr. 3/2008, S. 9),
folgende Erste Änderung der Studienordnung für den Studien-
gang Künstlerisches Aufbaustudium – Künstlerische Fortbildung
Orchesterakademie (Verkündungsblatt der Hochschule für Musik
Franz Liszt Weimar Nr. 1/2004, S. 10). Der Rat der Fakultät I hat
am 28. Oktober 2008 der Änderung der Studienordnung zu-
gestimmt. Der Rektor der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar hat mit Erlass vom 16. Dezember 2008 die Änderung der
Studienordnung genehmigt. 

1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) An der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar wird
das Aufbaustudium Künstlerische Fortbildung Orchester-
akademie für Absolventen in den Fachrichtungen Orchester-
instrumente in Zusammenarbeit mit Thüringer Orchestern
angeboten.“
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2. § 2 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Eine Verlängerung der Studienzeit über die Dauer der
Regelstudienzeit hinaus um höchstens zwei Semester ist mög-
lich, wenn der Orchestervorstand und der Dekan der Fakultät
auf der Basis einer Einschätzung durch den Mentor und den
Hauptfachlehrer zustimmen.“

3. § 2 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) 1Das Aufbaustudium Künstlerische Fortbildung Orchester-
akademie beginnt in der Regel im Wintersemester. 2Das
Wintersemester beginnt am 1. September und endet am
28. Februar, das Sommersemester beginnt am 1. März und
endet am 31. August.”

4. In § 3 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „- … in der Staats-
kapelle Weimar” durch die Worte „- … in einem der koope-
rierenden Theater” ersetzt.

5. § 3 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

Der Text in der Klammer „Gemeinsames Amtsblatt des Thürin-
ger Kultusministeriums und des Ministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Nr. 1/2002, S. 26” wird ersetzt durch:
„Verkündungsblatt der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar 1/2007, S. 4”.

6. § 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Es soll insbesondere weitere berufspraktische Erfahrungen
und Fertigkeiten durch die Arbeit in einem der Thüringer
Orchester vermitteln und damit die Berufschancen erhöhen.“

7. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Studienschwerpunkte sind:

1. an den kooperierenden Orchestern:

- Orchesterpraxis,

- Erweiterung von Literaturkenntnissen im Bereich der 
Sinfonik und Musiktheaterliteratur,

- orchesterspezifische Spieltechniken wie Zusammenspiel 
und Einfügen in eine Stimmgruppe,

Erste Änderung der Studienordnung | Künstlerisches Aufbau-
studium – Künstlerische Fortbildung Orchesterakademie

22



- Arbeit mit unterschiedlichen Dirigenten und Solisten,

- Probespielerfahrung,

2. an der Hochschule:

- instrumentales Hauptfach (für Bläser auch Nebeninstru-
mente),

- Werkstudium,

- nach Möglichkeit Teilnahme an Hochschulorchester-
projekten.”

8. § 6 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Studieninhalte verteilen sich wie folgt:

- zusätzlich hospitierende Anwesenheit bei Probespielen im 
Orchester (Die Teilnahme an der Auswertung von Probe-
spielen ist ausgeschlossen.)
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*) bei Bläsern: 0,50 SWS Orchesterstudien/Probespieltraining;
0,50 SWS Nebeninstrument

**) fakultativ bei freier Lehrkapazität

Legende: E = Einzelunterricht, E+x = erweiterter Einzelunterricht in Kleingruppen,
T = Testat, Ü = Übung

Semester und
Wochenstunden

Fachgebiet Art der Lehr-
veranstaltung

1 2

Summe
SWS

Art des
Abschlusses

Orchesterstudien/
Probespieltraining/
Nebeninstrument *)

E 1,00 1,00 2,00 T

Mitwirkung an Proben
und Aufführungen

Ü gemäß Proben-
und Spielplan
mindestens 10
und maximal
15 Dienste pro
Monat

T

Instrumentales Hauptfach E 1,00 1,00 2,00 T

Werkstudium E 0,75 0,75 1,50 T

Kammermusik **) E+x T



(2) Die Spielzeiten der kooperierenden Orchester sind nicht 
identisch mit den Unterrichtssemestern.

(3) Die unter Absatz 2 angeführten Studieninhalte gelten im 
Fall einer Verlängerung des Studiums auch für das zweite  
Studienjahr.”

9. § 7 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

„2Es schließt eine verbale Beurteilung der Leistungen im jewei-
ligen kooperierenden Orchester ein, welche vom Mentor in
Abstimmung mit dem Stimmführer, dem Orchestervorstand
und dem Hauptfachlehrer verfasst wird.“

10. § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Das Zertifikat trägt die Unterschrift des Rektors und des 
Chefdirigenten.”

11. Der Anhang zur Studienordnung erhält folgende Fassung:

„Anhang

Die Eignungsprüfung hat hinsichtlich Form, Inhalt und Dauer
den Charakter eines Probespiels an einem Orchester und
umfasst in der Regel mehrere Runden. 

Die Eignungsprüfungskommission setzt sich wie folgt zusam-
men:

- aus drei Professoren der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar,

- aus drei Fachvertretern des jeweiligen Orchesters sowie 
dem Orchesterdirektor bzw. einem von ihm benannten Stell-
vertreter,

- dem Dekan oder einem vom ihm bestellten Professor der 
Fakultät I und

- einem Prorektor.

Weitere Mitglieder des Orchesters, insbesondere des Orches-
tervorstandes, können hinzugezogen werden.

In den Vorrunden gibt es nur die Prüfungsergebnisse ,für die
nächste Runde zugelassen’, ,für die nächste Runde nicht

Erste Änderung der Studienordnung | Künstlerisches Aufbau-
studium – Künstlerische Fortbildung Orchesterakademie

24



zugelassen’. Am Ende der letzten Runde erfolgt die Bewer-
tung abweichend von § 10 der Eignungsprüfungsordnung
nicht nach Punkten, sondern mit ,bestanden’ oder ,nicht
bestanden’. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Vorsitzende.”

12. Die Erste Änderung der Studienordnung für das Künstlerische 
Aufbaustudium – Künstlerische Fortbildung Orchesterakade-
mie der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar tritt am
ersten Tag des auf ihre Bekanntmachung im Verkündungsblatt
der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar folgenden
Monats in Kraft.

Weimar, 16. Dezember 2008

Prof. Rolf-Dieter Arens
Rektor
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Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Zweite Änderung der Studienordnung 
für das Ergänzungsstudium im Studiengang 

Künstlerische Ausbildung der Studienrichtung 
Dirigieren, Fachrichtungen Dirigieren und 

Korrepetition, 
an der Hochschule für Musik FFrraannzz LLiisszztt Weimar

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 1 des
Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601) erlässt
die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar auf der Grundlage
der vom Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kultur mit Erlass vom 19. Mai 1998 genehmigten Fachprüfungs-
ordnung für den Studiengang Künstlerische Ausbildung, Studien-
richtung Dirigieren, Fachrichtungen Dirigieren und Korrepetition,
die folgende Zweite Änderung der Studienordnung für das
Ergänzungsstudium im Studiengang Künstlerische Ausbildung der
Studienrichtung Dirigieren, Fachrichtungen Dirigieren und Korre-
petition, an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, zuletzt
geändert durch die Erste Änderung der Studienordnung für das
Ergänzungsstudium im Studiengang Künstlerische Ausbildung
der Studienrichtung Dirigieren, Fachrichtungen Dirigieren und
Korrepetition, an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
(Verkündungsblatt der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
Nr. 1/2006, S. 61). Der Rat der Fakultät I hat am 8. Juli 2008
der Änderung der Studienordnung zugestimmt. Der Rektor der
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar hat mit Erlass vom
3. Dezember 2008 die Änderung der Studienordnung genehmigt.
Die Änderung der Studienordnung wurde am 3. Dezember 2008
dem Thüringer Kultusministerium angezeigt. 

1. In § 5 Abs. 1 wird im Fach Dirigieren in der Tabelle bei 
Auszugspiel Konzert die Anmerkung +) durch die Anmerkung 
°) ergänzt, in der Spalte „Abschlussart” wird „P” gestrichen:
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2. Die Zweite Änderung der Studienordnung für das Ergän-
zungsstudium im Studiengang Künstlerische Ausbildung der
Studienrichtung Dirigieren, Fachrichtungen Dirigieren und
Korrepetition, tritt am ersten Tag des auf ihre Bekanntma-
chung im Verkündungsblatt der Hochschule für Musik Franz
Liszt Weimar folgenden Monats in Kraft.

Weimar, 3. Dezember 2008

Prof. Rolf-Dieter Arens
Rektor
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Semester und WochenstundenFachgebiet Art der Lehr-
veranstaltung

1 2 3 4

Summe
SWS

Art des
Abschlusses

Auszugspiel Konzert °) Einzelunterricht 0,75 0,75 0,75 0,75 3,00 –

°) fakultativ bei vorhandener Lehrkapazität



Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Erste Änderung der Satzung über die Gewährung
von Leistungsbezügen sowie Forschungs- und

Lehrzulagen an der Hochschule für Musik FFrraannzz LLiisszztt
Weimar

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 1 des
Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2008
(GVBl. S. 535) und § 8 Abs. 1 der Thüringer Verordnung über
Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen im Hoch-
schulbereich in der Fassung vom 24. Juni 2008 (GVBl. S. 134),
erlässt die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar folgende
Erste Änderung der Satzung über die Gewährung von Leistungs-
bezügen sowie Forschungs- und Lehrzulagen an der Hochschule
für Musik Franz Liszt Weimar. Der Senat der Hochschule für
Musik Franz Liszt Weimar hat am 8. Dezember 2008 die Erste
Änderung der Satzung über die Gewährung von Leistungs-
bezügen sowie Forschungs- und Lehrzulagen an der Hochschule
für Musik Franz Liszt Weimar beschlossen. Das Thüringer Kultus-
ministerium hat mit Erlass vom 14. Januar 2009 die Erste Ände-
rung der Satzung über die Gewährung von Leistungsbezügen
sowie Forschungs- und Lehrzulagen an der Hochschule für Musik
Franz Liszt Weimar zustimmend zur Kenntnis genommen.

1. In der Überschrift werden nach dem Wort „Leistungsbezü-
gen“ die Worte „sowie Forschungs- und Lehrzulagen“ einge-
fügt.

2. In § 1 werden nach dem Wort „Leistungsbezügen“ die Worte 
„sowie Forschungs- und Lehrzulagen“, nach dem Buchstaben 
„W“ die Bezeichnungen „3 und W 2“ und nach dem Wort 
„Leistungsbezüge“ die Worte „sowie Forschungs- und Lehrzu-
lagen“ eingefügt.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Angabe „§ 11“ durch die 
Angabe „§ 28“ ersetzt und nach dem Wort „gewinnen“ 
der Klammerzusatz „(Berufungs-Leistungsbezüge)“ sowie 
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nach dem Wort „bewegen“ der Klammerzusatz „(Bleibe-
Leistungsbezüge)“ eingefügt.

b) In Absatz 2 wird das Wort „schriftlich“ gestrichen. 

c) In Absatz 3 werden nach dem Wort „unbefristet“ die 
Worte „oder als Einmalzahlung“ eingefügt.

d) In Absatz 4 werden in Satz 1 das Wort und der Klammer-
zusatz „Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)“ durch die 
Angabe „ThürBesG“ und die Worte „das Rektorat im 
Benehmen mit dem zuständigen Dekan“ durch das Wort 
„Präsidium“ sowie in Satz 3 das Wort „Rektor“ durch das 
Wort „Präsident“ und das Wort „Prorektor“ durch das 
Wort „Vizepräsident“ ersetzt. 

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Angabe „§ 12“ durch die 
Angabe „§ 29“ ersetzt und die Worte „erheblich über 
dem Durchschnitt liegen und“ gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 wird wie folgt geändert:

(1) In lit. a) werden vor das Wort „Ansprache“ das 
Wort „Anwerbung“ und ein Komma eingefügt und 
das Wort „Studienbewerber“ durch das Wort „Stu-
dienanwärter“ ersetzt.

(2) In lit. b) werden die Worte „Erfüllung der“ gestri-
chen und das Wort „hinausgehende“ durch die 
Worte „hinaus geleistete“ ersetzt.

(3) Nach lit. g) wird folgender neue lit. h) mit den 
Worten „studentische Bewertung von Lehrveranstal-
tungen,“ eingefügt.

(4) Die bisherigen lit. h) und i) werden lit. i) und 
erhalten folgenden Wortlaut: „Wahrnehmung mit der 
Lehre zusammenhängender Aufgaben wie der Be- 
treuung von Orchester- und Ensemblespiel und 
künstlerischen oder wissenschaftlichen Projekten, 
soweit diese nicht auf die Lehrverpflichtung ange-
rechnet werden,“. 
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bb) Nr. 2 wird wie folgt geändert:

(1) In lit. a) werden nach dem Wort „Vorhaben“ ein 
Komma und die Worte „die im Zusammenhang mit 
der Hochschule stehen“ eingefügt.

(2) In lit. c) wird nach dem Wort „bei“ das Wort 
„angesehen“ eingefügt.

cc) Nr. 3 wird wie folgt geändert:

(1) Als neuer lit. a) wird eingefügt: „Forschungseva-
luation“. Der bisherige lit. a) wird lit. b).

(2) In lit. b) werden die Worte „Herausgabe von 
Zeitschriften und Vortragstätigkeit“ durch die Worte 
„wissenschaftliche Redaktion von Fachzeitschriften“ 
ersetzt.

(3) Als neuer lit. c) wird eingefügt: „Aufbau und Lei-
tung wissenschaftlicher Arbeitsgruppen,“. Die bisheri-
gen lit. c) bis g) werden lit. d) bis h).

(4) Im neuen lit. e) wird das Wort „Gutachtertätig-
keit“ durch die Worte „Gutachter- und Vortragstätig-
keit“ ersetzt.

dd) Nr. 4 wird wie folgt geändert:

(1) In lit. b) wird das Wort „Habilitation“ durch die 
Worte „weitergehender wissenschaftlicher Qualifika-
tion“ ersetzt.

(2) Als neuer lit. f) wird eingefügt: „internationale 
Kooperation;“.

ee) In Nr. 5 lit. b) werden die Worte „Erfüllung der“ 
gestrichen und das Wort „hinausgehende“ durch die 
Worte „hinaus erbrachte“ ersetzt.

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „erstmalig“ gestrichen 
und die Worte „auf drei Jahre“ durch die Worte „für 
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einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren, in besonderen 
Fällen bis zu acht Jahren“ ersetzt.

bb) Die Sätze 2 und 3 werden gestrichen.

b) In Absatz 7 werden die Worte „nehmen nicht“ durch das 
Wort „können“, die Angabe „BBesG“ durch die Angabe
„ThürBesG“ und das Wort „ teil“ durch das Wort „teilneh-
men“ ersetzt. Als Satz 2 wird eingefügt: „2§ 2 Abs. 4 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.“

c) In Absatz 8 wird die Angabe „Abs.“ durch die Angabe 
„§ 3 Abs.“ ersetzt.

d) Absatz 9 wird gestrichen.

6. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „Fachbereiche“ durch 
das Wort „Fakultäten“ und das Wort „Rektorat“ 
durch das Wort „Präsidium“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden das Wort „Fachbereiche“ durch 
das Wort „Fakultäten“ ersetzt und nach dem Wort 
„Professoren“ die Worte „und den Dekanen“ einge-
fügt.

cc) In Satz 3 werden das Wort „Fachbereich“ durch das 
Wort „Fakultät“ und das Wort „ihm“ durch das Wort 
„ihr“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Fachbereiche“ durch 
das Wort „Fakultäten“ ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 1 werden das Wort „Fachbereiche“ 
durch das Wort „Fakultäten“ und das Wort „Rektor“ durch 
das Wort „Präsident“ ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „Rektorat“ durch das 
Wort „Präsidium“, das Wort „Fachbereiche“ durch 
das Wort „Fakultäten“ ersetzt und nach dem Wort 
„Leistungsbezügen” die Worte „einschließlich ihrer 
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Teilnahme an den Anpassungen der Besoldung nach 
§ 14 ThürBG“ eingefügt.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2 und es werden die 
Worte „Satz 3 gilt“ durch die Worte „Sätze 2 und 3 
gelten“ ersetzt. 

7. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „Rektorat“ durch das 
Wort „Präsidium“ ersetzt und vor das Wort „Funktions-
Leistungsbezüge“ die Worte „die in Absatz 2 festge-
setzten“ eingefügt.

bb) Als Satz 2 wird eingefügt: „2§ 2 Abs. 4 Satz 3 gilt 
entsprechend.”

cc) In Satz 3 wird die Angabe „BBesG“ durch die 
Angabe „ThürBesG“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort „Prorektoren“ durch das Wort 
„Vizepräsidenten“ ersetzt sowie die Höhe der Funktions-
Leistungsbezüge für Institutsdirektoren und den künstleri-
schen Leiter des Hochbegabtenzentrums auf 100,00 Euro 
geändert.

8. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Forschungs-“ ein 
Komma eingefügt, die Worte „oder Lehrvorhaben“ durch 
die Worte „Lehr-, Weiterbildungs- oder künstlerische Ent-
wicklungsvorhaben“, die Angabe „§ 16“ durch die 
Angabe „§ 33“ und die Worte „Mittel für diesen Zweck 
ausdrücklich vorgesehen“ durch die Worte „dem zuge-
stimmt“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Rektorat“ durch das Wort 
„Präsidium“ ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Worte „den allgemeinen Besol-
dungsanpassungen“ durch die Worte „der Anpassung 
der Besoldung nach § 14 ThürBG“ ersetzt.
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9. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: „1Über die Ruhegehalt-
fähigkeit von Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezügen, von 
besonderen Leistungsbezügen einschließlich der Berück-
sichtigung von Zeiten nach § 32 Abs. 1 Satz 4 Halb-
satz 2 ThürBesG und von Funktionsleistungsbezügen ent-
scheidet das Präsidium. 2§ 2 Abs. 4 Sätze 2 und 3 gelten 
entsprechend.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: „Über die Ruhegehalt-
fähigkeit von Funktions-Leistungsbezügen des Präsidenten 
und Kanzlers entscheidet das für das Hochschulwesen 
zuständige Ministerium.“

10. Nach § 8 wird folgender neuer § 9 eingefügt: 

„§ 9
Berichtspflicht

Die Hochschule berichtet dem für das Hochschulwesen 
zuständigen Ministerium bis zum 15. März eines Jahres über
die zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres vergebenen 
Leistungsbezüge.“

11. Der bisherige § 9 wird § 10 und es werden das Wort 
„Rektor“ durch das Wort „Präsident“ ersetzt sowie die Worte 
„für Musik Franz Liszt Weimar oder für die Fälle des § 6 bei 
dem für das Hochschulwesen zuständigen Ministerium“ 
gestrichen. 

12. Der bisherige § 10 wird § 11.

13. Der bisherige § 11 wird § 12 und es werden die Worte „für 
Musik Franz Liszt Weimar“ gestrichen.

14. Die Änderung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im 
Verkündungsblatt der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar in Kraft.

Weimar, 11. Februar 2009

Prof. Rolf-Dieter Arens
Rektor
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Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Satzung über die Gewährung von Leistungsbezügen
sowie Forschungs- und Lehrzulagen an der 
Hochschule für Musik FFrraannzz LLiisszztt Weimar

(Lesefassung vom 11. Februar 2009)

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 1 des
Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2008
(GVBl. S. 535) und § 8 Abs. 1 der Thüringer Verordnung über
Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen im Hoch-
schulbereich in der Fassung vom 24. Juni 2008 (GVBl. S. 134),
erlässt die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar folgende
Erste Änderung der Satzung über die Gewährung von Leistungs-
bezügen sowie Forschungs- und Lehrzulagen an der Hochschule
für Musik Franz Liszt Weimar. Der Senat der Hochschule für Musik
Franz Liszt Weimar hat am 8. Dezember 2008 die Erste
Änderung der Satzung über die Gewährung von Leistungs-
bezügen sowie Forschungs- und Lehrzulagen an der Hochschule
für Musik Franz Liszt Weimar beschlossen. Das Thüringer Kultus-
ministerium hat mit Erlass vom 14. Januar 2009 die Erste Ände-
rung der Satzung über die Gewährung von Leistungsbezügen
sowie Forschungs- und Lehrzulagen an der Hochschule für Musik
Franz Liszt Weimar zustimmend zur Kenntnis genommen.

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Gewährung von Leistungsbezügen
sowie Forschungs- und Lehrzulagen der Professoren der Besol-
dungsgruppen W 3 und W 2 nach der Thüringer Verordnung über
Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen im Hoch-
schulbereich in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2
Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge

(1) 1Aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen kön-
nen Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge nach § 28 Thüringer
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Besoldungsgesetz (ThürBesG) gewährt werden, soweit dies erfor-
derlich ist, um Professoren für die Hochschule zu gewinnen (Beru-
fungs-Leistungsbezüge) oder zum Verbleiben an der Hochschule
zu bewegen (Bleibe-Leistungsbezüge). 2Bei der Entscheidung über
die Gewährung von Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezügen sind
insbesondere die Bedeutung der Professur für die Entwicklungs-
planung der Hochschule, die Bewerberlage und die Arbeitsmarkt-
situation in dem jeweiligen Fach, vorliegende Evaluationsergeb-
nisse sowie die individuelle Qualifikation zu berücksichtigen. 3Die
Gewährung von Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezügen kann mit
Zielvereinbarungen verknüpft werden.

(2) Bei Berufungs-Leistungsbezügen kann die Höhe der in der
bisherigen hauptberuflichen Tätigkeit erzielten Einkünfte, bei
Bleibe-Leistungsbezügen die Höhe des dem Professor vorliegen-
den Angebots berücksichtigt werden.

(3) Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge können befristet
oder unbefristet oder als Einmalzahlung gewährt werden. 

(4) 1Über die Gewährung und die Höhe der Berufungs- und
Bleibe-Leistungsbezüge einschließlich ihrer Teilnahme an den
Anpassungen der Besoldung nach § 14 ThürBesG entscheidet das
Präsidium. 2Die für die Entscheidung maßgeblichen Gründe sind
schriftlich festzuhalten. 3Abweichend von Satz 1 entscheidet der
Präsident, ob und wie einem Vizepräsidenten Berufungs- und
Bleibe-Leistungsbezüge gewährt werden sollen.

§ 3
Besondere Leistungsbezüge

(1) 1Besondere Leistungsbezüge nach § 29 ThürBesG können
für besondere Leistungen gewährt werden. 2Besondere Leistungen
liegen vor, wenn sie in der Regel über einen Zeitraum von mehre-
ren Jahren in den Bereichen Lehre, Kunst, Forschung, Weiterbil-
dung oder Nachwuchsförderung erbracht werden. 3Neben Leis-
tungen im Hauptamt dürfen Nebentätigkeiten nur dann
berücksichtigt werden, wenn sie auf Verlangen, Vorschlag oder
Veranlassung der Hochschule ausgeübt werden oder die Hoch-
schule ein dienstliches Interesse an der Übernahme anerkannt hat
und sie unentgeltlich erfolgen. 

Satzung über die Gewährung von Leistungsbezügen sowie 
Forschungs- und Lehrzulagen (Lesefassung vom 11. Februar 2009)

35



(2) Besondere Leistungen können nachgewiesen werden:

1. in der Lehre, insbesondere durch:

a) Anwerbung, Ansprache und Beratung von Studienan-
wärtern,

b) über die Lehrverpflichtung hinaus geleistete Lehre,

c) Betreuung von Prüfungs- und Abschlussarbeiten, soweit 
diese nicht auf die Lehrverpflichtung angerechnet werden,

d) Mentorentätigkeit und Betreuung von Studierenden in 
Praktika,

e) Entwicklung und Durchführung innovativer Unterrichts-
formen,

f) Curriculumentwicklung und Entwicklung neuer Studien-
gänge,

g) Lehrevaluationen und Absolventenbefragungen,

h) studentische Bewertung von Lehrveranstaltungen,

i) Wahrnehmung mit der Lehre zusammenhängender Auf-
gaben wie der Betreuung von Orchester- und Ensemble-
spiel und künstlerischen oder wissenschaftlichen Projekten, 
soweit diese nicht auf die Lehrverpflichtung angerechnet 
werden,

j) Preise für herausragende Lehre,

k) internationale Kooperation;

2. in der Kunst, insbesondere durch:

a) Konzerte oder künstlerische Vorhaben, die im Zusammen-
hang mit der Hochschule stehen,

b) Preise und sonstige künstlerische Auszeichnungen,

c) Jurytätigkeit bei angesehenen Wettbewerben,

d) Organisation und Durchführung von künstlerischen Ent-
wicklungsvorhaben,

e) Wettbewerbserfolge von Studierenden,

f) internationale Kooperation;
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3. in der Forschung, insbesondere durch:

a) Forschungsevaluation

b) Publikationen, wissenschaftliche Redaktion von Fachzeit-
schriften, 

c) Aufbau und Leitung wissenschaftlicher Arbeitsgruppen,

d) Einrichtung eines Forschungsschwerpunktes, Betreibung 
von internationalen Forschungsvorhaben,

e) Gutachter- und Vortragstätigkeit,

f) Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und 
Kongressen,

g) Preise und sonstige wissenschaftliche Auszeichnungen,

h) internationale Kooperation;

4. in der Nachwuchsförderung, insbesondere durch:

a) Betreuung von Konzertexamen,

b) Betreuung von Promotionen und weitergehender wissen-
schaftlicher Qualifikation,

c) Entwicklung und Durchführung von Nachwuchsförderpro-
grammen,

d) Förderung des weiblichen Nachwuchses,

e) Erfolge der Absolventen im späteren Berufsfeld,

f) internationale Kooperation;

5. in der Weiterbildung, insbesondere durch:

a) Entwicklung und Durchführung neuer Weiterbildungs-
angebote,

b) über die Lehrverpflichtung hinaus erbrachte und nicht 
besonders vergütete Lehre im Rahmen der Weiterbildung,

c) internationale Kooperation sowie

6. darüber hinaus, insbesondere durch:

a) Einwerbung von Fundraising- und Sponsorenmitteln in 
erheblichem Umfang,
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b) Mitarbeit beim Aufbau einer Alumni-Organisation,

c) Engagement bei der Zusammenarbeit mit anderen Hoch-
schulen oder Einrichtungen außerhalb der Hochschule,

d) Engagement beim internationalen Austausch,

e) Betreuung und Integration ausländischer Studierender,

f) Verbesserung der Zusammenarbeit unter den Lehrenden,

g) Engagement bei der Förderung von musikalisch hochbe-
gabten Kindern und Jugendlichen,

h) Engagement in der musikalischen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen.

§ 4
Gewährung und Höhe von besonderen 

Leistungsbezügen 

(1) Besondere Leistungsbezüge werden in der Regel als monat-
liche Zahlungen in Leistungsstufen von je 350,00 Euro je Leis-
tungsstufe gewährt. 

(2) Eine erste Leistungsstufe kann erhalten, wer in einem der in
§ 3 Abs. 1 genannten Bereiche besondere Leistungen erbracht
hat.

(3) Eine zweite Leistungsstufe kann erhalten, wer in einem der in
§ 3 Abs. 1 genannten Bereiche besondere Leistungen erbracht hat
und dadurch das Profil der Hochschule überregional nachhaltig
mitgeprägt hat.

(4) Eine dritte Leistungsstufe kann erhalten, wer in einem der
§ 3 Abs. 1 genannten Bereiche besondere Leistungen erbracht hat
und dadurch das Profil der Hochschule international mitgeprägt
hat. 

(5) 1Besondere Leistungsbezüge für zeitlich begrenzte beson-
dere Leistungen können auch als Einmalzahlung gewährt werden.
2Die Höhe der Einmalzahlung muss in einem angemessenem
Verhältnis zur Bedeutung der besonderen Leistung stehen und darf
7.000,00 Euro nicht überschreiten.
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(6) 1Die Gewährung von besonderen Leistungsbezügen wird
für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren, in besonderen Fällen bis
zu acht Jahren befristet. 2Neu berufene Professoren erhalten in der
Regel in den ersten drei Jahren keine besonderen Leistungsbe-
züge. 

(7) 1Besondere Leistungsbezüge können an den Anpassungen
der Besoldung nach § 14 ThürBesG teilnehmen. 2§ 2 Abs. 4
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(8) Professoren, die die Überführung aus einem Amt der Besol-
dungsordnung C in ein Amt der Besoldungsordnung W beantra-
gen, können unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 auch für
Leistungen, die sie in der C-Besoldung erbracht haben, besondere
Leistungsbezüge erhalten.

§ 5
Verfahren der Gewährung von besonderen 

Leistungsbezügen

(1) 1Für die Gewährung von besonderen Leistungsbezügen
richten die Fakultäten eine gemeinsame Kommission ein, um einen
Vorschlag für das Präsidium zu erstellen. 2Die Kommission der
Fakultäten besteht aus drei Vertretern der Professoren und den
Dekanen. 3Jede Fakultät bestimmt den von ihr zu entsendenden
Vertreter in nicht öffentlicher Sitzung in geheimer Abstimmung.
4Die Kommissionsmitglieder werden für die Dauer von vier Jahren
bestellt.

(2) 1Der Antrag auf Gewährung von besonderen Leistungsbe-
zügen ist bei der Kommission der Fakultäten bis zum 31. März
eines Jahres zu stellen. 2Dem Antrag ist ein Selbstbericht beizufü-
gen, in dem die besonderen Leistungen darzulegen und nachzu-
weisen sind.

(3) 1Der Vorschlag der Kommission der Fakultäten ist dem Prä-
sidenten bis zum 30. Juni eines Jahres vorzulegen. 2Dem Vor-
schlag ist die mit dem Studiendekan abgestimmte Stellungnahme
des Dekans beizufügen.

(4) 1Das Präsidium entscheidet auf Vorschlag der Kommission
der Fakultäten bis zum 30. September eines Jahres über die
Gewährung und die Höhe von besonderen Leistungsbezügen ein-
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schließlich ihrer Teilnahme an den Anpassungen der Besoldung
nach § 14 ThürBG. 2§ 2 Abs. 4 Sätze 2 und 3 gelten entspre-
chend.

§ 6
Funktions-Leistungsbezüge

(1) 1Das Präsidium gewährt für Funktionen der Hochschullei-
tung oder die Ausübung weiterer besonderer Aufgaben im Rah-
men der Hochschulselbstverwaltung für die Dauer der Wahrneh-
mung dieser Aufgaben die in Absatz 2 festgesetzten
Funktions-Leistungsbezüge. 2§ 2 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend.
3Funktions-Leistungsbezüge für Funktionen der Hochschulleitung
nehmen an den Anpassungen der Besoldung nach § 14 ThürBesG
teil.

(2) Die Inhaber folgender Funktionen erhalten monatliche Funk-
tions-Leistungsbezüge in Höhe von:

- Vizepräsidenten 500,00 Euro

- Dekane 250,00 Euro

- Institutsdirektoren und künstlerischer Leiter des
Hochbegabtenzentrums 100,00 Euro

§ 7
Forschungs- und Lehrzulage

(1) Professoren, die für die Hochschule Mittel privater Dritter für
Forschungs-, Lehr-, Weiterbildungs- oder künstlerische Entwick-
lungsvorhaben einwerben und diese Vorhaben durchführen, kann
aus diesen Mitteln eine Zulage nach § 33 ThürBesG gewährt wer-
den, soweit der Drittmittelgeber dem zugestimmt hat. 

(2) Über die Gewährung der Forschungs- und Lehrzulage ent-
scheidet auf Antrag das Präsidium im Benehmen mit dem zustän-
digen Dekan.

(3) Die Zulage nimmt an der Anpassung der Besoldung nach
§ 14 ThürBG teil, sofern der Drittmittelgeber für diesen Zweck aus-
drücklich Mittel vorgesehen hat.
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(4) Sachverhalte, für die eine Forschungs- und Lehrzulage
gewährt wird, dürfen nicht in eine Bewertung zur Feststellung
besonderer Leistungen einfließen.

§ 8
Ruhegehaltfähigkeit

(1) 1Über die Ruhegehaltfähigkeit von Berufungs- und Bleibe-
Leistungsbezügen, von besonderen Leistungsbezügen einschließ-
lich der Berücksichtigung von Zeiten nach § 32 Abs. 1 Satz 4
Halbsatz 2 ThürBesG und von Funktionsleistungsbezügen ent-
scheidet das Präsidium. 2§ 2 Abs. 4 Sätze 2 und 3 gelten ent-
sprechend.

(2) Über die Ruhegehaltfähigkeit von Funktions-Leistungsbezü-
gen des Präsidenten und Kanzlers entscheidet das für das Hoch-
schulwesen zuständige Ministerium.

(3) Forschungs- und Lehrzulagen sind nicht ruhegehaltfähig.

§ 9
Berichtspflicht

Die Hochschule berichtet dem für das Hochschulwesen zustän-
digen Ministerium bis zum 15. März eines Jahres über die zum
Stichtag 31. Dezember des Vorjahres vergebenen Leistungsbe-
züge.

§ 10
Widerspruch

1Gegen Verfügungen im Rahmen dieser Satzung kann innerhalb
eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. 2Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei
dem Präsidenten einzulegen.

§ 11
Gleichstellungsklausel

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten
jeweils in männlicher und weiblicher Form.
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§ 12
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im
Verkündungsblatt der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar in
Kraft.
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